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Vorlage Nr.: 1-0540/23/18-029 Seite 1 von 1 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 11.10.2023 

Aktenzeichen: 1-55500-23-18 Vorlage Nr. 1-0540/23/18-029 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 08.11.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Beratung und Beschlussfassung über die gemeindliche Holzvermarktung 
 
Sachverhalt: 
 
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 29.11.2018 beschlossen den Rundholzverkauf der Ortsge-
meinde Kalenborn-Scheuern ab dem 01.01.2019 durch die DWH Wald und Holz Forst Service GmbH durch-
führen zu lassen und sich somit als einzige Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Gerolstein gegen die 
Beteiligung an der Kommunalen Holzvermarktungsorganisation Eifel GmbH (KHVO) entschieden. 
 
Auf Anregung des Ortsbürgermeisters soll diese Entscheidung noch einmal neu überdacht werden. Hierzu 
nimmt Herr Christian Mehlhorn, Geschäftsführer der KHVO, an der Ortsgemeinderatssitzung teil und infor-
miert die Ratsmitglieder über die Vermarktungskonditionen. 
 
Im Anschluss berät der Ortsgemeinderat darüber, wie der Rundholzverkauf zukünftig durchgeführt werden 
soll. 
 
Beschlussalternative 1: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, dass die Rundholzvermarktung weiterhin durch die DWH Wald und Holz 
Forst Service GmbH durchgeführt werden soll. 
 
Beschlussalternative 2: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, dass die Rundholzvermarktung zukünftig durch die Kommunale Holzver-
marktungsorganisation Eifel GmbH (KHVO) durchgeführt werden soll und beauftragt Herrn Ortsbürgermeis-
ter Johnen sowie die VG-Verwaltung die Geschäftsbeziehung mit der DWH zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zu kündigen und mit der KHVO einen entsprechenden Geschäftsvertrag abzuschließen. 
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Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern 

Vorlage Nr.: 1-0485/23/18-026 Seite 1 von 2 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 14.09.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 1-0485/23/18-026 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 08.11.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Feststellung der Jahresabschlüsse der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern, sowie Erteilung der 
Entlastung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 
 
Sachverhalt: 
 
Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden durch die Verwaltung aufgestellt und 
zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss des Ortsgemeinderates weitergeleitet. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat beide Abschlüsse nach den Bestimmungen der §§ 112 und 113 GemO 
geprüft. Auf die Inhalte der Sitzungsniederschrift sowie des Prüfberichtes wird an dieser Stelle verwiesen. 
 
Die Prüfung hat abschließend zu keinen Einwänden geführt. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem 
Ortsgemeinderat folgenden Beschluss zur Abstimmung vor: 
 
Beschlussvorschlag 1: 
 
Der Ortsgemeinderat stellt die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
Beschlussvorschlag 2: 
 
Des Weiteren wird die Entlastung der Ortsbürgermeisterin a. D., des Ortsbürgermeisters, deren Beigeord-
neten sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde, dessen Beigeordneten, soweit sie den Bürger-
meister vertreten haben, erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts: 
 
Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen. Nach Erkenntnis der Verwaltung 
liegen beim Ortsbürgermeister sowie den Beigeordneten Ausschließungsgründe vor. 
 
Anlage(n):  
JA 2021 
JA 2022 
Niederschrift RPA 
Prüfbericht 
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Prüfbericht Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern für 
die Jahresabschlüsse 2021 und 2022

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Ortsgemeinderates hat die Jahresabschlüsse für die 
Haushaltsjahre 2021 und 2022 nach den Bestimmungen der §§ 112, 113 GemO zu prüfen. 
Beide Jahresabschlüsse beinhalteten:

 die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung inklusive der Teilrechnungen,
 die Bilanz inklusive des Bilanzanhangs und der Bilanzkennzahlen,
 sowie als Anlagen:

o den Rechenschaftsbericht, 
o die Anlagenübersicht,
o die Forderungsübersicht,
o die Verbindlichkeitenübersicht, 
o eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden 

Haushaltsermächtigungen.

Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses ist es, auf der Grundlage durchgeführter Prü-
fungen eine Beurteilung über beide Abschlüsse abzugeben. Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss hat seine Prüfung gemäß § 112 Abs. 1 GemO nach pflichtgemäßem Ermessen auf die 
Prüfung der Abschlüsse sowie der Anlagen beschränkt. 

Die Rechnungsprüfung erfolgte grundsätzlich anhand von Stichproben, die über die Fi-
nanzsoftware dargestellt wird. Eine detaillierte Erläuterung sowie Prüfung wird in folgenden 
Bereichen durchgeführt:

 Erläuterung des Ausgleichs der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Auswirkungen 
auf das Eigenkapital, sowie auf den Schuldendienst der OG,

 Einfluss der investiven Ein- und Auszahlungen auf die Finanzrechnung,
 Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten und deren künfti-

ge Entwicklung,
 Stand und voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätsreserve,
 Wirkung des „Sonderpostens zum Ausgleich von Belastungen aus dem kommunalen Fi-

nanzausgleich“ auf künftige Ergebnisrechnungen,
 Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts ab dem Haushaltsjahr 2024, Wirkung des 

Haushaltsausgleichs im Ergebnis- sowie Finanzhaushalts, Entwicklung der Verschuldung 
der Ortsgemeinde im Zusammenhang mit kommenden Investitions- und Unterhaltungs-
aufwendungen,

 Prüfung von Erträgen und Aufwendungen in folgenden Kostenstellen:

o Öffentlichkeitsarbeit,
o Liegenschaften,
o Kommunale Forstwirtschaft,
o Kindertagesstätte,
o Gemeindehaus,
o Straßenbeleuchtung.

Beanstandungen werden nicht festgestellt.

Gerolstein, 16.10.2023

Norbert Rausch
Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss
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Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern 

Vorlage Nr.: 1-0516/23/18-027 Seite 1 von 1 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 22.09.2023 

Aktenzeichen: 1/55500-02-18 Vorlage Nr. 1-0516/23/18-027 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 08.11.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern 2024 - Beratung und 
Beschlussfassung 
 
Sachverhalt: 
 
Die Vertreter der Forstverwaltung stellen dem Ortsgemeinderat Kalenborn-Scheuern den Entwurf des 
Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2024 vor. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat Kalenborn-Scheuern den Forstwirtschaftsplan 
für das Jahr 2024 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs. 
 
 
 
Anlage(n):  
FA16_12_Kalenborn-Scheuern FWP 2024 
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Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern 

Vorlage Nr.: 1-0533/23/18-028 Seite 1 von 1 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 09.10.2023 

Aktenzeichen: 1-55500-06-18 Vorlage Nr. 1-0533/23/18-028 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 08.11.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Vorstellung des "BAT-Konzeptes" (= Konzept zum Umgang mit Biotopbäumen, Altbäumen, 
Totholz) und Beschluss 
 
Sachverhalt: 
 
Unter dem sogenannten BAT-Konzept ist ein von Landesforsten Rheinland-Pfalz entwickeltes Konzept zum 
Umgang mit Biotopbäumen, Altbäumen und Totholz zu verstehen.  
Die durch das Konzept angestrebten Ziele sind der Erhalt der biologischen Vielfalt im Wald sowie die Erfül-
lung naturschutzrechtlicher Vorschriften und der Vorgaben der Arbeitssicherheit. Die Zielkonflikte zwischen 
der Erhaltung des Lebensraumes Wald und den Anforderungen an die Rechts- und Arbeitssicherheit bei der 
forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung sollen minimiert werden. 
 
Im anliegenden Schreiben des Forstamtes Gerolstein wird über das Konzept informiert. Die Details werden 
in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung erläutert. 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt die Einführung eines BAT-Konzeptes für den Gemeindewald Kalenborn-
Scheuern. 
 
 
 
Anlage(n):  
BAT Konzept Darstellung Forstverwaltung 
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BAT-Konzept 
Konzept zum Umgang mit 

Biotopbäumen, Altbäumen und Totholz 

bei Landesforsten Rheinland-Pfalz 

 

Ziele: 

 
- Erhalt der biologischen Vielfalt im Wald 

- Erfüllung von naturschutzrechtlichen Vorschriften 

- Erfüllung von Vorgaben zur Arbeitssicherheit im Wald 

 

 Konzentration und gezielter Erhalt von wichtigen Lebensräumen bei gleichzeitiger Erhöhung 

von Rechts- und Arbeitssicherheit 

 

Totholz ist ein wesentlicher Lebensraum für zahlreiche Waldarten. Sein Umfang ist zu sichern und zu 

entwickeln. Hohes, flächiges Totholzvorkommen stellt jedoch Risiken v.a. für im Wald arbeitenden 

Menschen dar.  

Eine Gruppierung solcher Elemente kann Zielkonflikte (Erhalt von Totholz       Erfüllung von Vorgaben 

zur Arbeitssicherheit) minimieren. 

Biotopbäume: Generell ist jeder Baum von verschiedensten Arten besiedelt. Gegenstand dieses 
Konzepts sind jene lebenden und abgestorbenen Bäume und Teile davon, die eine Biotop-Funktion in 
besonderer Weise erfüllen. Das können bspw. Bäume mit Specht- oder Mulmhöhlen, Bäume mit 
hohem Anteil von Kronentotholz, „Methusalembäume“ (sehr alte, teils skurril aussehende Individuen) 
oder seltene Bäume sein. 

 

Elemente: 

1. Naturwaldreservate 

= größere Flächen, die im Rahmen besonderer Projekte ausgewählt, abgegrenzt und 

dauerhaft aus der Nutzung genommen werden. Naturwaldreservate spielen im Gemeindewald 

i.d.R. keine Rolle. 

2. Waldrefugien 

= Flächen, die auf Vorschlag durch die Revierleitung im Forstamt festgelegt werden. Sie sind 

dem Arten- und Biotopschutz gewidmet und werden dauerhaft oder für eine Waldgeneration 

temporär aus der Nutzung genommen. 

3. Biotopbaumgruppen 

= Gruppen von Biotopbäumen (s.o.) mit ± 15 Individuen, ausgewählt und festgelegt von der 

Revierleitung. I.d.R. ist eine Verteilung von einer Biotopbaumgruppe je drei Hektar sinnvoll. 

Die Gruppen werden bis zu ihrer Zersetzung erhalten und verbleiben als liegendes Totholz auf 

der Fläche. 

4. Einzelne Biotopbäume 

= einzelner Baum mit herausragender naturschutzfachlicher Bedeutung. Wird von der 

Revierleitung ausgewählt und festgelegt. Die Ausweisung von einzelnen Biotopbäumen stellt 

die Ausnahme dar, wenn die Bildung einer Gruppe nicht sinnvoll ist. 

Forstamt Gerolstein 

Unter den Dolomiten 6 

54568 Gerolstein 

Telefon 06591 9823-0 

Telefax 06591 9823-10 

Forstamt.Gerolstein@wald-rlp.de  

 

www.wald-rlp.de 
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Markierung und Erfassung 

Alle Bäume einer Biotopbaumgruppe, alle einzelnen Biotop-

bäume und ggf. Randbäume eines im Gelände unklar zu erken-

nenden Waldrefugiums werden mit einer weißen Welle1 im Wald 

markiert. 

 

Alle Elemente des BAT-Konzepts werden im forstbetrieblichen 

geografischen Informationssystem (GIS) erfasst.  

 

Ökokonto/Kompensation: 

Im Gemeindewald sind Naturwaldreservate, Waldrefugien und Biotopbaumgruppen ökokonto- bzw. 

kompensationsfähig. 

  

Rechtliches (Überblick): 

Verkehrssicherung: BAT-Elemente sollen nicht unmittelbar an stärker frequentierten Wegen ausge-

wiesen werden. Zu Bereichen mit erhöhter Verkehrssicherungspflicht wird eine Baumlänge Abstand 

gehalten. 

 
Artenschutz: Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sieht ein Tötungs-, Störungs- und 
Zugriffsverbot für besonders und streng geschützte Arten bzw. wild lebende Tiere vor (§44 Abs.1 Nr. 
1-4 BNatSchG). Nach der „Legalausnahme“ (§44 Abs.4 BNatSchG) verstößt Waldwirtschaft, die nach 
guter fachlicher Praxis lt. §5 Abs.3 BNatSchG durchgeführt wird, nicht gegen die oben genannten 
Verbote, sofern sich der lokale Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.  
Das BAT-Konzept ist eine anerkannte präventive Schutzmaßnahme zum Erhalt der lokalen 
Population. 
 
Auch der sog. KOM-Leitfaden² verbietet u.a. jede absichtliche Tötung oder Störung von Anhang-IV- 
bzw. Vogel-Arten und deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. Laufende Bewirtschaftungs-
maßnahmen sind daher am besten so zu steuern, dass Konflikte mit den Artenschutzbestimmungen 
von vornherein vermieden werden.  
Das BAT-Konzept ist eine solche präventive Maßnahme im Sinne des KOM-Leitfadens. 
 

 

Weiterführende Informationen: 

 

www.wald-rlp.de 

www.naturschutz.rlp.de  

 

 

______ 
1gem. Landesstandard Betriebliche Markierungen, Landesforsten Rheinland-Pfalz 

² Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-
Richtlinie 92/43/EWG 



Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern 

Vorlage Nr.: 3-0056/23/18-030 Seite 1 von 1 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bürgerdienste Datum: 12.10.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 3-0056/23/18-030 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 08.11.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Einführung einer/eines Seniorenbeauftragten 
 
Sachverhalt: 
 
In den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Gerolstein sollen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde-
schwester plus, Frau Reinarz, und dem Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Gerolstein „Seniorenbeauf-
tragte“ benannt werden. Diese stellen sich als Ansprechpartner in der jeweiligen OG zur Verfügung und 
vertreten die Interessen der Senioren in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat gegenüber der Ver-
bandsgemeinde Gerolstein. 
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Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern 

Vorlage Nr.: 1-0562/23/18-033 Seite 1 von 1 
 

SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 27.10.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 1-0562/23/18-033 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 08.11.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Kindertagesstätte Rappelkiste - Auftragsvergabe Vermessung Außengelände 
 
Sachverhalt: 
 
Im Zuge der geplanten Kindertagesstätten-Erweiterung wird es im laufenden Planungsprozess nun erfor-
derlich eine genaue topographische Geländeaufnahme des Außengeländes durchzuführen. Hierfür wurde 
durch den Ortsbürgermeister bereits ein entsprechendes Angebot angefordert. 
Das Angebot beläuft sich auf Bruttogesamtkosten von 812,17 € vom Büro Bauvermessung Christoph Mühl-
hoff aus Oberbettingen. Der Auftrag soll im Rahmen eines Direktauftrags vergeben werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat Kalenborn ermächtigt den Ortsbürgermeister den notwendigen Auftrag für die 
Vermessung des Kita-Außengeländes zum Auftragswert 812,17€ (brutto) an das Büro Bauvermessung Chris-
toph Mühlhoff aus Oberbettingen per Direktauftrag zu erteilen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kosten werden über dem im Haushalt befindlichen Kostenansatz finanziert. 
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